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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufungen des Bw. gegen die Bescheide des 

Finanzamtes Wien 3/11 Schwechat Gerasdorf, vertreten durch FAV, betreffend 

Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung) für den Zeitraum 2005 bis 2006 entschieden: 

Die Berufungen werden als unbegründet abgewiesen. 

Die angefochtenen Bescheide bleiben unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Strittig ist, ob pauschale Werbungskosten im Zusammenhang mit einer im Rahmen eines 

Vereines ausgeübten Tätigkeit zu berücksichtigen sind, wenn aus dieser Tätigkeit keine 

Einnahmen erklärt werden. 

Das Finanzamt hat den Abzug versagt, weil keine Einkünfte betreffend Vereinstätigkeit 

ermittelt werden konnten. 

Nach Meinung des Bw. sei gerade dies der Anspruchsgrund, nämlich die nicht in Form eines 

Dienstverhältnisses unentgeltlich ausgeübte Tätigkeit. Im Zuge der Gewährung von 

Parteiengehör verwies der Bw. auf die Broschüre Vereine und Steuern. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 16 (1) EStG 1988 sind Werbungskosten die Aufwendungen oder Ausgaben zur 

Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen. Auch nach den Ausführungen in der 
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angeführten Broschüre setzt die Berücksichtigung von pauschalen Werbungskosten 

steuerpflichtige Einnahmen (etwa unter den sonstigen Einkünfte zu erfassende 

Aufwandsentschädigungen) voraus. Solche liegen unstrittig nicht vor. Damit hat das 

Finanzamt den Abzug von Werbungskosten mangels Vorliegen steuerpflichtiger Einnahmen 

bzw. Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 3 EStG 1988 zu Recht versagt. 

Auf die Ausführungen im Schreiben vom 3.3.2009 wird verwiesen. 

Wien, am 22. Juni 2010 


